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 Rundschreiben 2012-05 

 

Formelkorrektur in den Erhebungsbögen für den Erweiterungsfaktor 2013 (Strom und 

Gas) 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft als Landesregulierungsbe-

hörde (LRegB) hat die Erhebungsbögen zur Anpassung der Erlösobergrenze auf 

Grund eines Antrages auf Einbeziehung eines Erweiterungsfaktors nach § 4 Abs. 4 

Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV korrigiert und diese korrigierte Version nunmehr auf ihrer In-

ternetseite unter http://www.versorger-bw.de/versorger-in-baden-

wuerttemberg/hinweise-erhebungsboegen.html eingestellt. 

 

Die Korrektur betrifft zum einen das Tabellenblatt (Strom und Gas betreffend) „E. Kos-

ten Erweiterungsmaßnahmen“. Hier wurde in Spalte R, „Kapitalverzinsung“ die For-

mel korrigiert. Statt „[…(L4-O4;M4-P4)…(L4-O4;M4-P4)…]“ ist nun jeweils 

„[…(L4+O4;M4+P4)…(L4+O4;M4+P4)…]“ eingefügt worden. 

 

Eine weitere Korrektur wurde in Tabellenblatt (nur Strom betreffend) „C. Parameter“ 

des Erhebungsbogens Strom in Zelle M6 vorgenommen. Hier war ein Bezug mit Ta-
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bellenblatt „A. Allgemeine Informationen“ hergestellt worden, jedoch dort auf Zelle 

D11 statt B11 verwiesen worden. 

 

Eine dritte Korrektur betrifft Tabellenblatt (Strom und Gas betreffend) „I. beantragter 

Erweiterungsfaktor“, Zelle E9. Hier wurde die Multiplikation mit den Parameterände-

rungen in eine Addition umgewandelt. 

 

Bereits ausgefüllte Erhebungsbögen können ohne Korrektur bei der 

LRegB eingereicht werden. Die LRegB nimmt dann die entspre-

chenden Korrekturen vor. Es kann aber auch die Formel im ausge-

füllten Erhebungsbogen entsprechend von dem Netzbetreiber an-

gepasst werden. 

 

Falls bereits eine Genehmigung für den EEG-Erweiterungsfaktor für das Jahr 2012 

vorliegt, gilt auch hier die Regelung, dass die Kostenschwelle für eine neue Geneh-

migung für 2013 erneut überschritten werden muss, d.h. der EEG-Erweiterungsfaktor 

muss um einen Faktor von 0,005 ansteigen (Vermutungsregelung). Im Rundschrei-

ben 2012-04 wurde hier versehentlich auf Grund eines Fehlers „0,005%“ angegeben. 

 

Des Weiteren wird die LRegB im Laufe des heutigen oder morgigen Tages die beab-

sichtigte Festlegungsentscheidung „Datenerhebung Kostenprüfung Teil II (Strom), 

Teil II: Bericht nach § 6 Abs. 1 Satz 2 ARegV i.V.m. § 28 StromNEV“ samt Erhe-

bungsbogen auf ihrer Internetseite veröffentlichen. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (Frau Broock -2155, Herr Ge-

sell -2371, Frau Neumann -2456, Frau Pross -2354 und Herr Steinbach -2216). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Neumann 


